
.... 

n - 15'1 der Beilagen zu den '~knögraphf$cheJl Protokollen 
t + • .... ~.. • J -; 

das NatIOnalrates XV U. Gesctzgebul1gl'penude 

4.3.1987 

No . ......... ~fHI A 
A n t rag Präs.: 0 4. M RZ. 1987 

8 ••• ·.,,········· .. ·····'·· .. ··11 ••• 

der Abgeordneten Ing. Derfler, Pfeifer, Dr. Lanner, Dipl.lng. 

Winsauer, Gurtner, Weinberger, Helmut Wolf 

und Kollegen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz 

1985 geändert wird (Marktordnungsgesetz-Novelle 1987) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
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XXX. Bundesgesetz vom •••• ., • '" .............. {IO ................................. , 

mit dem das" Marktordnungsgesetz 1985geändert wird (Markt­

ordnungsgesetz-Novelle 1987) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art i k eIl 

(Verfassungsbestimmung) 

(1 ) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie 

in" den Art. II, III, V und Vldes vorliegenden Bundesgesetzes 

enthalten sind, sowie deren Vollziehung sind bis zum Ablauf 

des 30.Juni 1988 auch in den Belangen Bundessache, hinsicht­

lich derer das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 

1929 etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften ge­

regelten Angelegenheiten können unmittelbar von Bundesbehörden 

versehen werden. 

(2) Die Erlassung ~nd Aufhebung von Vorschriften wie sie im 

Art. IV des vorliegenden Bundesgesetzes enthalten sind,sowie 

deren Vollziehung sind bis zum Außerkrafttreten gemäß Art. 111 

Abs. 14 " der Marktordnungsgesetz-Novelle 1985, 

BGBl.Nr. 291, spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 1996 auch 

in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-Ver­

fassungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas anderes vorsieht. 

Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können 

unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden. 
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Art i k e 1 II 

Das Marktordnungsgesetz 1985, BGBl.Nr. 210, zuletzt geänd~rt 

durch das Bundesgesetz BGBl.Nr. 557/1986, wird geändert wie 

folgt: 
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1 • § 3 Ahs. 2 Z 2 und 3 lauten: 

"2. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe, Milchgroßhandels­

betriebe, Milchgenossenschaften und'Mil~hsammelstellen für 

veräußerte Milch mit einem Fettgehalt von weniger als 8 % 
bis zu einem Höchstbetrag von 50 vH des jeweiligen Er­

zeugerpreises für das Kilogramm Milch, berechnet unter Zu­

grundelegung der höchsten Qualitätsstufe und eines Fett­

gehaltes von 3,8 %; 
.3. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe, Milchgroßhandels­

betriebe, Milchgenossenschaften und Milchsammelstellen 

• 

für veräußerte Milch mit einem Fettgehalt von 8 % und mehr 

sowie Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe für veräußerte 

Erzeugnisse aus Milch bis zu einem Höchstbetrag von 25 Schilling 
je Kilogramm." 
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2. In § 3 Abs. 3 Z 2 ist anstelle des Strichpunktes ein Punkt am 

Ende der Z 2 zu setzen. § 3 Abs. 3 Z 3 entfällt. 

31/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 5 von 64

www.parlament.gv.at



3.5 13 Abs.2 lautet: 

"(2) Einzugsgebiete sind geographisch begrenzte Gebiete, 

aus denen bestimmte Searbeitungs- und VerarbeitungSbetriebe oder 

deren wirtschaftliche Zusammenschlüsse die von den Erzeuqern 
zur Abgabe gelangende Milch oder die Erzeugnisse aus Milch zu 
beziehen bereChtigt und - soweit diese· Waren den vom Fonds 

festgesetzten Bestimmungen über die Beschaffenheit von Milch 

und Erzeugnissen aus Milch entsprechen und bei hartkäsetaug­

lieher Milch überdies die vom Fonds festgelegten Erzeuqungs­

bedingungen eingehalten wurden (§ 17 Absel) -zu übernehmen 

verp~lichtet sind. Die Erzeuger sind verpflichtet, Milch und 

Erzeugnisse. aus Milch· dem festgeset%ten Bearbeitungs- und Ver­

arbei tungsnetrieb oder wirtscllaftlichen Zusammensc:hluß zu 

+iefern, sofern nicht 

1. Mileh und Erzeugnisse au~ Mileh im ei;enen Haushalt 

und 1. eiqenen l&ndwirtseha~tlieh.n Betrieb verbraUCht 

verden, 

lieber Verpflichtunq an frühere Verfüqunqsbereehtigte 

über den milcnerzeuqenden Betrieb sowie an jene Per­

sonen, die zum trüheren VerfUqunqsbereehti9ten in einem 

1D Z J um~ehr1.ben.n Naheverhiltnis stehen, zu deren 
Selbatversor;unq abqe;_b&n werden, 
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3. Milch und Erzeugnisse aus Milch unentgeltlich an den 

Ehegatten, Verwandte in gerader Linie einschließlich 

der Wahlkinder und Geschwister des Miicherzeugers zu 

deren Selbstversorgung und zur Versorgung der mit diesen 

Personen im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen ab­

gegeben werden, 

4. Milch und Erzeugnisse aus Milch für die Verpflegung von 

eigenen Gästen im Umfang der Privatzimmervermietung ab­

gegeben werden, 

5. der Fonds im Ein%elfall zur SelDstversorqung ton .J~sti:­

anstalten, Krankenanstalten, Sehülerheimen und ver­

qlaichbaren Einrichtungen a~ Gründen der Billigkeit 

Ausnahmen bewilligt, 

6. S 16 anzuwenden ist. 

Eine Pflicht zur tibernahme von Milch besteht nicht, wenn die 
anqelieferte Milch zur Berstellung von Qualitätserzeugnissen 

in dem festgesetzten Betrieb nieht geeignet ist. Für Verwendungen 

gemäß Z 1 ~is ~ sind keine Beiträge nach diesem Bundesgesetz 

zu entriChten. N 
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4. § 16 lautet: 

"§ 16. (1) Milcherzeuger dürfen 

1. aus ihrem Betrieb stammende Milch mit einem Fettgehalt 

von weniger als 8 % an ihrer Betriebsstätteund 

2. Milch mit einem Fettgehalt von 8 % und mehr sowie her­

kömmlicherweise von Landwirten hergestellte Erzeug­

nisse aus Milch, soweit diese Waren- aus dem eigenen 

Betrieb stammen, an ihrer Betriebsstätte sowie bei 

traditionellen Veranstaltungen 

unmittelbar an Verbraucher abgeben, wenn der Fonds eine ent­

sprechende Bewilligung erteilt hat. 

(2) Der Fonds bat eine Bewilli;Ußq ;eelß Ab •• 1 -
zu erteilen, venn di •• entweder zur ordnun;sgemia~n VersorgUft9 
der lev~lk.run; erforderlich 1.t oder ••• icb UD die unmittel­
bare Abqabe yon Milch und Erzeugnis •• n aua Milch auf Al.en 
(I 71 Ab •• 3 und 4) bedelt. 

(l) Soweit di •• zur ordnung8gemiaen Ver.orgung der !evöl­
keruD9 erforderlich i.t, bat der Fonds die UD8itt.l~ar. Abqabe. 

111 IJ.JUle d.. Ab.. 1 durcb a.acbeid uzuordnen. 

(4) Milcherzeuger , die bis 30. Juni 1987 dem zuständigEn 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebbekanntgeben, Milch und 

Erzeugnisse aus Milch bis dahin unmittelbar an Verbraucher ab­
gegeben zu haben, dürfen 

1. die nach Abs. 1 zulässigen Formen der unmittelbaren Ab­

gabe nach dem 30. Juni 1987 fortsetze~ 

2. sofern deren Betriebe ,ohne Einz~lrichtmenge sind, darüber 
h ' " und aus lohrem BetI:;l.eb stammenden 

l.naus dl.e 1.n ß::s. 1 Z 2 genannten 1 •• i;'~9I1"" ..... Waren an Verbraucher 

im bisherigen Umfang unmittelbar zustellen und 

31/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)8 von 64

www.parlament.gv.at



3. aus ihrem Betrieb stammende Milchml't el'nem 
Fettge_ 

halt von weniger als 8 % bei traditionellen Veran-

staltungen an Verbraucher im bisherigen Umfang un­
mittelbar abgeben. 

Die Milcherzeuger haben für die Anmeldung vom Fonds aufzu­

legende Formblätter zu verwenden. Die Bearbeitungs- und Ver­

arbeitungsbetriebe haben den Milcherzeugern die erfolgte An­

meldung zu bestätigen, wenn diese vollständig ausgefüllt ist,. 

rechtzeitig beim zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs­

betrieb eingebracht wurde .. und sich die Anmeldung ausschließ­

lich auf die in Z 1 bis 3 genannten Formen d~'~nmittelbaren 

Abgabe bezieht, wobei in der Fällen der Z 2/von den Milcher­

zeugern anläßlich der Anmeldung der bisherige Umfang der un­

mittelbaren Abgabe - getrennt nach einzelnen Warenarten-anzu­

geben ist. Kann diese Bestätigung nicht erteilt werden, sind 

die Anträge dem Fonds zur Entscheidung vorzulegen. 

(5) Im Rahmen der unmittelbaren Abgabe gemäß Abs. 4 Z 1 

dürfen ab 1. Juli 1988 jährlich höchstens jene Mengen abgegeben 

werden, die von den Milcherzeugern an den zuständigen Bearbei­

tungs- und VerarbeitungsbetrIeb im Zeitraum ab 1. Juli 1987 bis 

30. Juni 1988 als unmittelbar an Verbraucher abgegeben gemeldet 

wurden (Höchstmenge), wobei hinsichtlich der Erzeugnisse aus Milch 

§ 72 sinngemäß anzuwenden ist. Die milcherzeugenden Betrieben zu­

stehende Freimenge (§ 71 Abs. 6) gilt hinsichtlich der Höchstmenge 

als gemeldete Menge. Diese Höchstmengen sind den Milcherzeugern 

und dem Fonds vom zustandigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­

trieb bis 30. September 1988 schriftlich mitzuteilen. Milcherzeuger, 

die bis zu diesem Termin keine Mitteilung erhalten oder diese als 

unrichtig ansehen, können beim Fonds binnen eines Monates einen 

Antrag auf Feststellung der ihnen zustehenden bewilligten Menge 
stellen. 

-
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(6) Für die unmittelbare Abgabe im Sinne der Abs. 1 bis 4 

ist die Abhofpauschale im Wege der zuständigen Bear-beitungs­

und Verarbeitungsbetriebe (§ 71 Abs. S) zu entrichten. Dies 

gil t sinngemäß für die in § 13 Abs. 2 Z 4 ~~~r?annten Fälle. 

Die Bearbeiuttngs~ und Verarbeitungsbetriebe haben im 
Namen des Fonds' mindestens einmal jährlich alle M11chlieferanten 
ihres Einzugsgebietes über die rechtlichen und finanziellen 
Bedinqungen der Abhofabqabe, insbesondere über die Folqen von 
Übertretungen, zu informieren. 

(7) Milcherzeuger haben Aufzeichnungen über die 

unmittelbar an Verbraucher abgegebenen Mengen, gegliedert 

nach einzelnen WarenartenJ zu führen. Dies gilt sinngemäß für 

die in § 13 Abs. 2 Z 4 ~gderrannten Fälle. 

(8) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben Milcherzeuger 

regelmäßig auf die Einhaltung der Verpflichtungen gemäß den 

§§ 13 Abs. 2 zweiter Satz und 16 Abs. 1 bis 5 und' 7 zu über­

prüfen. Ferner haben die Bezirksverwaltungsbehörden zu über­

prüfen, ob Milcherzeuger, die Milch und Erzeugnisse aus Milch 

an andere als Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe abgeben, 

die hiefür nach diesem Bundesgesetz zu entrichtende Abhof­

pauschale VOllständig abgeführt haben .. Verletzungen dieser Ver­

pflichtungen sind dem Fonds -unabhängig von der Einleitung eines 

Verwaltungsstrafverfahrens- unverzüglich zur Kenntnis zu bringen~ 
Organen, .. 

Idie von der Bezirksverwaltungsbehörde zur Uberwachung der Ein-

haltung dieser Verpflichtungen beauftragt oder ersucht wurden 

ist 

1. Auskunft über einschläq1qe Betrieb8vor9~ zu geben 

und 

I 
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2.. sind ilUf' Verlt:ulQfHl Aufzeiehnunqen, ~emi,ß Ji..,bs ~ '1 ~owie 

sonstig~ l\ul.ßgebl~,che Unterlagen ~ cl1e In,foX''mll,tionen über 

die Er2:f!uqunq ~ LlJQerung' f ~Qnst19'e Aufb@tia.hr"WlfJ g Ver"W@!fl­

dung und allfälliqe Abqabe von Milch und fll':f',(!ugnissen 

AUS Mileh an Dritte enthalten oder enth~lt~n können~ 

vor:ulegen und 1st in diese Einsieht zu gewähren. 

(9) Hinsichtlich der Qu~lität der unmittelb~r abgegebenen 

Milch 911 t S 1 S Ab8 .. 4 ~i t der ~~Abe .!lJinngemäß 0 dlia dLie Ver­

warnung vom Fonds ~uszuspreehen i~t und im ~iederholunqsf&11 

die unmittelbare Abqabe ~u unter$agen b%w. die Bewilliqunq fi&ch 

Aba .. 1 bia " zu viderr~f eo i.!t G Oer Fonds ha t die Quli.l.:i tät der 

unmittelbar ab;egeb~nen Milch und Erz~uQnisse ~us Milch stich­

probenweisEl zu Uberprüfen •. Die Milc:herzeuqer IH1~n die ent­

sprechenden Kc:mtrollmaßn~hlfH!n ;tuzulassen ." 
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5. S 5S Ans.G erster Sat% lautet: 

-Der M11ehwirtschaftstoods ist berechtigt, zur fr.berprü~ung 

der Bewirtschaftbarkeit von Pacht~etr1eben gemäB S 13 Abs~2 

sowie zur' Vorbereitung von Entscheidungen aber Anträqe qemäß 
S 15 Abs .. 7 Ret;1onalkofDmissionen einzu.set:en. lfI 
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~(2) D1. S.seheide der Fond$ über. die restsetzunq von Zu­
schüssen un~.rli.qen keinem oraantlichen Rechtsmittel: .~.nsci 

die ae~eh.id. des M1lchwirts~ha~tsfQn~ in den Anqeleqeaheiten 
äas S 16 A~s. 9 erster Sat% sQw1e dia aescheide des Oetreide­

w1rt~~aft~fon~ in den Anqelegenheitan des 5 28 A~s.3, 4 une . 
6, cle:! § 29 Abs.l 1.U1d 4, des S 33 Abs.J zweiter Wld. fi.in;fter 

S.~% und ä • .'! S 44 Abs92~ Gegen sensti;. Bescheide 1st die Se­
rufunq ~ äen aund.sm~i~t.r-für ~and.- und. rQrstw1rt~cha;tt 
:ulüsiC; ~ ..,. 

31/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 13 von 64

www.parlament.gv.at



7. § 11 Abs & 1 und 2, lauten: 

.~ ( i) Für .\!.ilc:n und E:;r:fi!uqni,s.sEt au.s Milch, d.ie ein 

s.~r=eitunqs- und V@rar~~itunQ$bGeri.b von einem Milch­

er%euqer ijbernimmt. 1~~ ein ~~l;.mein.r Ab3at%~Qrderunqs­

beitraq zu ~ntrichten. 

(Z) ~Jr ~-t11ch und E:'~!!ur.;rni.s.s41 tiu:ll Milch, d.ie der 

%UStändig'1\t !f!hu.'b~i tUfig~- ul'ld v'~r«ir!!:le.i. t:unqs.btllttiGJ::I von 
ei.tHUft Mi.lc:h.~r%liuql!jr UJ;J~r di~ dJ.~s~m, ~tillhend..E;1.n%.l­

ric:htMEultqe nin,;uJ,,:!' iJJ,.,eruimmt. Qd.~r d.i~ Gin anäer.r als -. 
ä.r zuständ1q. SGiu:bGi t;~nq.!- und V~r ar~ei tUl'lgs~.t:r:i..D 

ven einem Milch~r%~u~~r ü~~rnimm~, i~t _in %~ätzlich.r 

AC.at:förd.runq.sb~itr~ zu entrichten.-
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8. § 71 Abs.3 erster Satz lautet: 

~Ein zusätzlicher Absatzf6rderungsbeitrag ist nicht zu entrichten . 
für Milch und Erzeugnisse aus Milch, die auf einer ~lm und 

- aux der Futtergrundlage dieser Alm - ausgenommen bei 

Vorliegen eines Elementar~reignisses - erzeugt werden.~ . ' 

... --
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9. § 71 Abs. 4 lautet: 

"(4) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe haben eine 

Liste der Almen ihres Einzugsgebietes zu führen, dem Milchwirt~ 

schaftsfonds auf Verlangen Einsicht zu gewähren und den in Be­

tracht kommenden Milchlieferanten darüber Auskunft zu erteilen, 

ob sie in die Liste aufgenommen sind. Änderungen in den Listen 

sind vom Milchwirtschaftsfonds nur mit Wirkung vom Beginn des 

Wirtschaftsjahres an vorzunehmen, das auf die Feststellung des 

Milchwirtschaftsfonds folgt, daß die Voraussetzungen gemäß 

Abs. 3 nicht oder nicht mehr vorliegen. Die Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetriebe können milcherzeugende Betriebe in die 

Liste der Almen nur mit vorherigem Bescheid des Milchwirtschafts­

fonds aufnehmen. 1I 
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10. § 71 Abs.5 Z 1 lautet: 

"1. Milch und Erzeugnisse aus Milch, die gemäß Abs.3 unmittelbar 

an den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb geliefert 

oder an eine Sammelstelle gebracht oder unmittelbar an Var­

b~aucher abgegeben werden, nicht oder nicht zur Gänze auf 

einer Alm oder nicht auf der Futtergrundlage 

dieser Alm - ausgenommen bei Vorliegen eines Elementarereig­

nisses - erz.eugt wurden ," 
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11. § 71 Abs. 6 und 7 lauten: 

11 (6) Für Milch (§ 1 Abs. 1) und Erzeugnisse aus Milch 

(§ 1 Abs. 2), d~e ein Milcherzeuger an jemand anderen als einen 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb veräußert, sowie in den 

Fällen des § 13 Abs. 2 Z 4 und 5 ist eine Abhofpauschale zu ent­

richten, die sämtliche Beiträge nach diesem Bundesgesetz ersetzt. 

Eine Abhofpauschale ist nicht zu entrichten für Milch und Er­

zeugnisse aus Milch, die auf einer Alm und gemäß Abs. 3 auf der 

Futtergrundlage dieser Alm erzeugt und gemäß § 16 auf dieser Alm 

unmittelbar an Verbraucher abgegeben werden. Ferner ist keine 

Abhofpauschale in den Fällen des § 13 Abs. 2 Z 1 bis 3 sowie für 

die jedem milcherzeugenden Betrieb zustehende Freimenge zu ent­

richten. Die Freimenge beträgt pro Wirtschaftsjahr für milcher­

zeugende Betriebe mit einer Einzelrichtmenge 1.800 kg Milch 

( § 69 Z 1 ) und für milcher zeugende Betriebe ohne Einzelrichtmenge 

5.400 kg Milch und ist bei Erzeugnissen aus Milch ( § 69 Z 2 ) ge-

mäß § 72 umzurechnen. Die Höhe dieser Abhofpauschale beträgt je 

Kilogramm 

1. Kuhmi Ich .............................. . 1 ,50 Schilling 

2" Rahm ."" 111 • ., •• C> .... 0 • " " '" " " ... " " •• D <0 ... (10 .. d • e .. 7,00 Schilling 

3. Topfen ................................ . 7,00 Schilling 

4. Käse (ausgenommen Topfen) ............. . 10,00 Schilling 

5. Butter ................................ . 12,00 Schilling 

6. sonstige Erzeugnisse aus Milch .......•. 1 ,50 Schilling 
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In den Inlandsabsatz (§ 69 Z 8) sind jene Mengen aufzu­

nehmen, für die eine Abhofpauschale zu entrichten ist. 

Für Milche~zeuger, die beim zuständigen Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb einen Antrag auf pauschalierte Ver­

rechnung der Abhofpauschale stellen, ist die Verrechnung 

der Abhofpauschale ab dem auf die AntragsteIlung folgenden 

Monatsersten im Umfang der von den Milcherzeugern pauschal 

gemeldeten Mengen - getrennt nach einzelnen Warenarten - vor­

zunehmen. Änderungen der pauschaliert gemeldeten Mengen 

sowie die Aufhebung der pauschalierten Verrechnung sind mit 

Wirkung des auf die Meldung folgenden Kalendermonates wirksam 

und dem Milcherzeuger vom zuständigen Bearbeitungs- und Ver­

arbeitungsbetrieb zu bestätigen. 
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(7) Für die Entstehung der Beitraqsschuld für die Ab­
hofpausehale gilt § 78 und' hinsichtli~h des Beitragsschuldners 

§ 79 sinngemäß. Die Beitragsschuld für die Abhofpauschale ist 

1.. !lawei 1:: sie durch Veräußel:'unq von Milch (§ 1 Abs. 1 ) 

und Erzeugnissen aus Milch (§ 1 Abs.2) von einem 

milcherzeugenden Betrieb mit Einzelrichtmenqeent­

standen ist,' für jeden Kalendermonat bis zum Ende 

des folgenden Kalendermonates und 

2. in allen übrigen Fällen für jedes Kalendervierteljahr 

bis zum Ende des diesem Zeitraum folgenden Kale~der­
monates 

zu leisten. Der Seit:raqsschuldner hat bis zu- den in ,Z 1 oder 2 

genannten Terminen eine Beitraqserklärung beim Milchwirtschafts­

fonds einzureichen, in der er die zu entrichtende Beitraqsschuld 
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unter Angabe der Bemessungsgrundlage seI ~ zu echnen ha t. 

Die Beitragsschuld fUr die Abhof chale ist vom Milchwirt-

sehe i 

schuldner die !1nreichung der Beitragse 

wenn sich die Erklärung als unvollst q oder unrichtig er-

weist oder wenn die Beitragsschuld nicht, nicht rechtzeitig 

oder nicht in richtiger Höhe entrichtet wurde. Die §§ 80 Abs.6 

und 82 gelten sinngemäß. Sofern die Abhofpaus~hale im Wege 

des zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebes 

gemäß Abs. 6 zu entrichten ist, haben die Mil erzeuger dem zu­

ständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb bis zum 15. 

jenes Kalendermonates, dem die Beitragsschuld f die Abhof-

pauschale zu leisten 

der beitragspflich 

ei e du 

an Mengen - getrennt n 

das samte Ausmaß 

nz Waren-

arten - für den jeweiligen Bemessungszeitraum zu erstatten; e~ 

von ausgenommen sind Mi herzeuger im Rahmen 

Verrechnung. I! 

pauschalierten 
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12. § 73 Abs. 1 sind folgende Sätze anzufügen: 

"Einzelrichtmengen und Milchlieferungen eines Milcher-

zeugers, seines Ehegatten, seiner minderjährigen Kinder und 

Wahlkinder sowie der am selben Hof lebenden großjährigen 

Kinder und Wahlkinder sind im Falle eines Antrages der Ver­

fügungsberechtigten zusammenzuzählen, wenn deren landwirt­

schaftliche Eetriebe nicht im selben Einzugsgebiet, jedoch 

im selben oder in zwei unmittelbar angrenzenden Gerichtsbe­

zirken liegen. So~e Anträge sind von allen Verfügungsbe­

rechtigten über die vom" Antrag betroffenen landwirtschaft­

lichen Eetriebe bei sonstiger Unwirksamkeit zu unterfertigen. 

In den Anträgen ist von den Antragstellern jener Bearbeitungs­

und Verarbeitungsbetrieb anzugeben, der hinsichtlich der ge­

meinsamen Verrechnung der Absatzförderungsbeiträge und der 

Abhofpauschale als zuständiger Bearbeitungs- und Verarbei-

tungsbetrieb ge1t.eQ soll, wobei diesem von allen anderen betroffenen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben die zur gemeinsamen 

Verrechnung erforderlichen Unterlagen umgehend zur Verfügung" 
zu stellen sind. Der Antrag ist im Wege des für die Verrechnung 

zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebes beim Milch­

wirtschaftsfonds bis 30. Juni jenes Wirtschaftsjahres einzu­

bringen, ab dem er für die gemeinsame Verrechnung gelten soll. 

Die gemeinsame Verrechnung endet 

1. bei Wegfall der Voraussetzungen für die gemeinsame Ver­

rechnung oder 

2. bei Widerruf durch mindestens einen der Verfügungsbe­

rechtigten 

31/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)22 von 64

www.parlament.gv.at



mit dem auf den Wegfall der Voraussetzungen oder auf das Ein­

langen der Widerrufserklärung beim Milchwirtschaftsfonds 

folgenden Wirtschaftsjahr. Der Milchwirtschaftsfonds hat 

alle Verfügungsberechtigten über die von der gemeinsamen Ver­

rechnung betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe sowie 

alle betroffenen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe über 

die gestellten Anträge und die Beendigung der gemeinsamen Ver­

rechnung zu verständigen." 
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13·573 Abs.2 und 3'lauten: 

-(2) Die !inzelri~htmenge steht - ~aeh Maßgabe des Abs.S -
dem jeweiligen Verfügungsberechtigten über einen milcher:euqenden 

Betrieb zu. Geht das Verfügungsrecht auf einen anderen über, so 

~l.ibt die Ein%elri~htmenqe bestehen, sofern der Betrieb weiter­

hin sel~ständiq bewirt3cha~tet wird oder bewirt~cha~tbar i~t. 
Ist der ~rfUqungsberechtiqte Pächter, so steht ihm die Ein:el­
r1chtmenqe nur dann zu, wenn außerdem die PaChtdauer mindestens 

ein Wirtscha:ftsja.nr beuä.qt Utld er alle vor Beginn des Pacht­

~arhältn133es zum ~ilcher%euqenden Betrieb qehörenden Flächen 

pac:.htet; zu <ti.sen. Flächen gehören nieht Ba~lächen, Wein­

gärten, Wald, Ödland, eau~9ärten und ODstgärten, die sich der 

Varpäc:hter %UrÜckbehalt~ hat. Wenn ein ~i.sher einheitlich be­

wirtsc:ha~teter Betrieb in mehrere seLbständiq bewirtschaftete 

Betriebe.auf9!teilt wird oder wenn bi~her gemeinsam ~ewirt­

schattete Betriebe auf;et~ilt werden, ist die Einzelr1cht-

~ange entsprechend einer Ver~inbarun9 aufzuteilen, die 

.pät.st.~ ein Jahr nach di~ser Aufteiluog gesehlossen wurde: 
sie wird Lli t dem auf cU. !ekanntr;al;:)e der Vereillbarul1g an den 

zuständigen !.ar~eitungs- und Verarbeitunqsbetriab folgenden 

Moaatserstea wirksam. Bis dahin" oder Eanqels einer solchen 

VueinJ:)arunq ist cU. Ein:elric:btmenqe qleic:hmäßiq aufzute1'len. 
Sofern 1m felgenden nicht anderes bestimmt wird, bleibt die 

E1nzelr1chtmenge ven W1rtscha~tsjahr zu Wirt3cha~tsjabr gleich 

(Wabrunqsmenqe ). Ist die Gesamtrichtmenqe eines Wirtscha~ts­
jahres niedriger als cU. Gesamtriehtmenqe des Nirtschafts-
jahres 1978/79, sc unterliet;·t jedoch cU. Mahrunqsmenqe in 

diesem Jahr einer Änderung 1m salben Verbältnis. 
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(3) Ferner erlischt diß Wahrungsmenge mit Eeginn eines 

Wirtschaztsjahres, wenn 1m Basiszeitraum keine Milch geliefert 

wurde oder wenn der Milcherzeuger nachweislich die Milcherzeu­

gung auf Dauer eingestellt hat." 
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14. § 73 Abs.5 Z 2 lautet: 

"2. Der Milchwirtschaftsfonds hat durch allgemein ver­

bindliche Anordnung die näheren Voraussetzungen 

festzusetzen, unter denen Eigentumsübertragungen 

von Futterflächen zur Wirkung haben, daß die Einzel­

richtmenge des die Milcherzeugung einstellenden bis­

herigen Eigentümers ganz oder teilweise nach grund­

bücherlicher Durchführung auf den oder die neuen 

Eigentümer übergeht. Nicht übertragene Anteile von 

Einzelrichtmengen erlöschen zu diesem Zeitpunkt~_ 

Gleichzeitig erlischt für den Betrieb des bisherigen 

Eigentümers die Befugnis zur unmittelbaren Abgabe 

gemäß § 16. Durch den Übergang können Erhöhungen 
der Einz~lrich5menQe 

nur auf ein Höchstausmaß/von 6 .uuu kg erfolgen. 

Am Betrieb des bisherigen Eigentümers darf inner­

halb von fünf Wirtschafts jahren ab Verlust der 

Einzelrichtmenge keine Milch erzeugt werden. Für 

die Überprüfung der Einhaltung dieser Verpflichtung 

gilt § 75 Abs.6 sinngemäß." 
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1 5 ~ § 73 

"(6) Jeder 
Milchwirtscha 

Ibis zum 

tungs- Verarbeitung eb hat dem 

e der in nzugsgebiet 

1. weiterhin bestehenbleibenden Einzelrichtmengen einschließ-

eh der s t.tl 

2. sämt1i e1 chtmengen, 

:3 < im cht genützten Ant 1e von Einzelricht-

<t 

ittenen Anteile von Einzelricht-

• .3 el~ster Satz ten 

traurn gern § i1 ter tz freiten 

8. weit 

mitget 1t 

ferner die Anzahl 

en Einzel-

eibenden nzelrichtmengen, bei 

gem f\bs. 4, er Satz 

Z :3 f 4, 7 und 8 Betracht 

kommenden 

tungs- und Ver 

eferanten zu melden. Ferner hat jeder Bearbei­

der in seinem 

jahr gemäß § 16 

die Anzahl 

~u melden" 

trieb bis zum 15. August die Summe 

et im vorangegangenen Wirtschafts­

ebenen und verrechneten Milehmengen sowie 

in Betracht kommenden Mil lieferanten 

kan.n von den arbeitungs- und Verarbei-

tungsbetrieben weitere Meldungen, die zur Erfüllung seiner Auf-

(Jaben ",ow1e für ai.e Ul1g der esem Abschni tt ge-

reqelten Angeleg teu orderli sind, e1nholen& Dies 
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trifft insbesondere die durch Verpachtung (Abs. 2 dritter 
, 

Satz), Partnerschaftsverträge (Abs. 5 Z 1) oder Eig~nturnsUbertragungen 

von Futterflächen (Abs. 5 Z 2) übertragenen Einzel-

richtmengen, wobei in der Meldung auch'die Anzahl der in Be­

tracht kommenden Milchlieferanten verlangt werden kanne Die 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe sind verpflichtet, 

die vom Fonds verlang~n Meldungen zu erstatten. 
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(7) Landwirtschaftliche Betriebe, die eine Einzelricht­

mengE verloren haben, sind innerhalb von fünf Wirtschaftsjahren 

vom Erwerb einer Einzelrichtmenge ausgeschlossen. Davon ausge­

nOmmen sind Fälle, in denen im Basiszeitraum infolge eines Ele­

mentarereignisses keine Mile~ geliefert wurde (Abs.3). 
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(8) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe haben bis 

1. Juni 1987 alle Milchlieferanten ihres Einzugsgebietes über 

die Bestimmungen der freiwilligen Lieferrücknahme schriftlich 

zu informieren und ihnen die jeweilige Ausgangsmenge (Abs. 9) 

sowie insbesondere die möglichen Stufen für die erklärte Liefer­

rücknahmemenge und die damit verbundenen finanziellen Auswir­

kungen (Abs. 10 und 11) mitzuteilen. Milcherzeuger erhalten über 

schriftlichen Antrag an den zuständigen Bearbeitungs- und Ver­

arbeitungsbetrieb oder an den Milchwirtschaftsfonds für die 

Teilnahme an der freiwilligen Lieferrücknahme-einePrämie 

(Lieferrücknahmeprämie). Der Milchwirtschaftsfonds hat bei ihm 

einlangende Anträge unverzüglich an den .zuständigen Bearbei­

tungs- und Verarbeitungsbetrieb weiterzuleiten. Antragsbe­

rechtigt sind jene Milcherzeuger, mit denen der zuständige Be­

arbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb im Zeitpunkt der Antrag­

steIlung eine Abrechnung für die von ihrem Betrieb (Liefer­

rücknahmebetrieb) übernommene Milch und Erzeugnisse aus Milch 

vornimmt. Für den Antrag sind vom Milchwirtschaftsfonds auf­

zulegende Formblätter zu verwenden. Die Bearbeitungs- und Ver­

arbeitungsbetriebe haben den Milcherzeugern die erfolgte An­

tragstellung zu bestätigen, wenn der Antrag vollständig ausge­

füllt ist, bis 15. Juli 1987 beim zuständigen Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb oder beim Milchwirtschaftsfonds einge­

bracht wurde und die sonstigen Voraussetzungen für eine Teil­

nahme an der freiwilligen Lieferrücknahme erfüllt sind. Kann 

diese Bestätigung nicht erteilt werden, sind die Anträge dem 

Milchwirtschaftsfonds zur Entscheidung vorzulegen. Im Antrag 

haben die Milcherzeu~er ihre Bereitschaft zu erklären, ihre An­

lieferung für das Wirtschaftsjahr 1987/88 um mindestens 5, 

6, 7, 8, 9 oder 10 vH gegenüber der Ausgangsmenge zu verringern. 

Die um die erklärte Kürzung verringerte Menge ist die erklärte 

Lieferrücknahmemenge. 
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(9) Die Ausgangsmenge ist wie folgt zu berechnen: 

Hiebei ist: 

a + b 

2 

a = die im Wirtschaftsjahr 1984/85 vom Lieferrücknahmebetrieb 

übernommene und gemäß § 16 verrechnete Menge an Milch und 

Erzeugnissen aus Milch, höchstens jedoch die für dieses 

Wirtschafts jahr und für diesen Betrieb zustehende Einzel­

rich tmenge; : 

b = die im Wirtschaftsjahr 1985/86 vom Lieferrücknahmebetrieb 

Ubernommene und gemäß § 16 verrechnete Menge an Milch und 

Erzeugnissen aus Milch, höchstens jedoch die für dieses 

Wirtschaftsjahr und für diesen Betrieb zustehende Einzel­

richtmenge. 

Ist die Einzelrichtmenge des Lieferrücknahmebetriebes im Wirt­

schaftsjahr 1987/88 kleiner als dessen berechnete Ausgangsmenge, 

gilt diese Einzelrichtmenge als Ausgangsmenge. Bei der Berechnung 

der Ausgangsmenge sind die §§ 72 und 73 Abs. 1 dritter und vierter 

Satz anzuwenden." 
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16.§ 73 sind folgende Abs. anzufügen: 

"(10) Im Wirtschaftsjahr 1987/88 sind monatliche Prämien-

vorauszahlungen auf die Lieferrücknahmeprämie von den Bearbei­

tung~ und Verarbeitungsbetrieben an die an der freiwilligen 

Lieferrücknahme teilnehmenden Milchetzeuger zu leisten, m~t denen 

der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb für den jeweiligen 

Monat eine Abrechnung für die vom Lieferrücknahmebetrieb über-

nommene Milch und Erzeugnisse aus Milch vornimmt.-Die.Höhader_ 

Prämienvorauszahlung bemißt sich nach dem Ausmaß der im Pntrag 

vom Milcherzeuger erklärten Bereitschaft zur Lieferrücknahme 

gegenüber der Ausgangsmenge. Die Prämienvorauszahlung beträgt 

je Kilogramm übernommener Milch bei einer erklärten Lieferrück-

nahme von 

erklärte Prämienvorauszahlung 
Lieferrücknahme in Groschen je kg Milch 

mindestens 5 vH 25 9 
mindestens 6 vH 30 9 
mindestens 7 vH 35 9 
mindestens 8 vH 40 9 
mindestens 9 vH 45 9 
mindestens 10 vH 50 9 

DiePrämienvorauszahlung ist vom zuständigen Bearbeitungs- und 
. .. b' b/monatlich 

Verarbeitungsbetrieb für die vom L~eferrucknahme etr1e uoer-

nommenen Mengen bis zum Ende des auf die Übernahme folgenden 
, 

Kalendermonates, h~chstens jedoch bis zum Ausmaß der erklärten 
) 

Lieferrücknahmemen~e . ~ .. ~ zu leisten. 

Die Bearbeitungs- Urid Verarbeitungsbetri~be haben die Milch­

erzeuger monatlich ~arüber zu informieren, 
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~e~ e estme en der er lä ten 

vorausz: 

al 

ese 

a zf 

die Verrec 

Eeträge mit 

ht aus, .si 

a.uf 

Reichen 

e noch offenen 

Bet.räge den auszahl auf den zusätzlichen Absatz-

f itro;g zu verrechnen allenfalls darüber hinaus er-

f rliche Beträge r .irtsch 

1. 

zu 

m Mil wirtschafts fonds monatl zu er-
nsi <fu 1 ~ 

""~ .b ,e,,, 

lchw ts aftsfo 

si 

Ausmaß der g 

einer tats 1 

tats hliche 
ei en: kahme 

tens .: vB .~ 

es eriS 5 , 5 vH 

mindest ens 6 5 vH 

es:ens 7 ~ 
.J ilN 

mindestens 8 ::; vH 

mindestens 9 , 5 vH 

mehr als 1 0 vH 

ahme 

bemißt 

e na,eh dem tat::; 

e erfolgten Li anme. 

'Ion 

1 

Pr ie i.n os 
Je Milch 

25 9 

30 9 

3S g 

40 9 

45 g 

50 g 

Pr~mie in Hdhe des fUr 

Ich bei 

das Wirtschaftsjahr 1987/88 
geleisteten allgemeinen Ab­
satzförderungsbeitrages 
(§ 80 Abs. 2), mindestens 
jedoch 50 g. 
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1987/88 

tr 

§ 80 A 

und Erz 

knahmepr~mie sind die fUr das W1rtschaftsjahr 

1 steten Prcimienvorau5zahl en anzurechn~n. Ein 

Milcherzeugers ergebender Unterschiedsbe-

e1 

gen Bearbe1tungs- und Vera 

er Wirkung gemeinsam mit der 

6 an jenen Milcherzeuger zu leisten, mit 

Verar itungsbetrieb zu diesem 

itu bat.rieb 

t 

ecnnung nach 

der Be-

t ne 

f e vom Lieferrticknahmebetrieb Ubernommene Milch 

tViilcher z.eugers 

Ich durchfUhrt. Ein. sich zu Lasten des 

er Unterschiedsbetrag ist gegenüber dem 

Milchwirtschaftsfonds gleichzeitig mit den Absatzförderungsbei­

trägen für das Wirtschaftsjahr 1987/88 fällig (§ 80 Aba. 1) und 

kann vom zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb ge­

meinsam mit der Abrechnung nach § 80 Abs. 6 zur ungeteilten 

Hand von jedem Milcherzeuger zurückgefordert werden, der filr den 

Liefer iicknahmebet eb alne Prämienvorauszahlung erhalten hat, 

e von deren Rechtsnachfolgern. HinSlchtlich der Verrechnung 

der 

beit 

§§ 80 

knahmepr~mle zwischen den 8earbeitungs- und Verar­

rieben und dem Milchwirtschaftsfonds gelten die 

22 sinngemäß und ist die 8AD anzuwenden. 

(12) e der Eerec Dung der Prämienvorauszahlung und der 

Böhe der LieferrUcknabmepr ie sind 

n 2;,hme von Er zeugn.i asen aus !-1i Ich § 72 s inn-

en 
2. nsichtlich der Ubernommanen Me gen alle nach § 73 Aha. 1 

itter u v erter Satz zu berUcksichtlgenden Lieferungen 

zusammenzuz&hlen und 

3. 

Die Liefer 

für die 

geset:zes 

betri 

1c 

1972 

als 

§ 16 verrechneten Mengen grundsätzlich' zu be­

an, jedoch sind h±efür weder eine Lieferrück-

e neeh oe prämienvorauszahlung zu leisten. 

knahmeprämie und die Prämienvorauszahlungen sind 

rze kel"n: Rn.taelt im Sinne des Umsatzsteuer-er ", -._ 

und sind bei den Bearbeitungs- und Verarbeitungs-

chlaufende Posten im Sinne des § 4 Abs. 3 des 

Umsatzsteuergesetzes anzurechnen. 
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(13) Die Leistung von Prämienvorauszahlungen ist einzustellen 

und bereits geleistete Prämienvorauszahlungen und Lieferrück­

nahmeprämien sind zurückzufordern, wenn durch unrichtige oder 

unvollständige Angaben bewirkt wird, daß die Prämienvoraus-

. zahlung oder die Prämie geleistet oder in zu hohem Ausmaß. geleü;tet wurde. 

Bei Bekanntwerden dieser Tatsachen haben die Bearbeitungs- und Ver­

arbeitungsbetriebe die rückzufordernden Beiträge bis zum Ende des 

darauf folgenden Kalendermonates an den Milchwirtschaftsfonds rück­

zuerstatten. Hinsichtlich dieser Rückerstattung ist die BAO an­

zuwenden. Dem Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb haften für 

seinen Rückforderungsanspruch zur ungeteilten Hand alle Milcher­

zeuger, die-für den Lieferrücknahmebetrieb eine Prämienvoraus­

zahlung oder die Lieferrücknahmeprämie erhalten haben, sowie 

deren Rechtsnachfolger." 

31/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 35 von 64

www.parlament.gv.at



17. § 75 Abs. 3 lautet: 

"(3) Der Fonds hat bis 30. April im Umfang des ihm für die 

Weit~rverteilung bekannten Bedarfes unter Berücksichtigung von 

Fehlmengen oder nicht zugeteilten Mengen die während eines Wirt­

schaftsjahres bis 31. Dezember angebotenen Einzelrichtmengen in 

der Reihenfolge des Einlangens der Anzeigen durch Bescheid zu 

übernehmen, wodurch die Einzelrichtmengen mit Beginn des auf die 

Übernahme durch den Fonds folgenden Wirtschaftsjahres erlöschen. 

Ist der für die Weiterverteilung bekannte Bedarf geringer als 

die Summe der Bemessungsgrundlage (Abs. 4) der angebotenen Einzel­

richtmengen, so sind so viele Einzelrichtmengen durch Bescheid zu 

übernehmen, daß sämtlic~e zuteilungsfähigen Mengen (Abs. 8) ver­

teilt werden können. Vorerst nicht verteilbare Restmengen sind 

ehestmögliCh gemäß Abs. 8 zu verteilen. Im Zeitpunkt des Erlöschens 

der Einzelrichtmenge erlöschen Befugnisse zur unmittelbaren Ab-

gabe gemäß § 16. Die Erzeugung von Milch und Erzeugnissen aus Milch -

ausgenommen die Haltung einer Milchkuh und die Verwendung der von 

dieser Kuh stammenden Milch ausschließlich für Zwecke der Selbst­

versorgung - ist zum selben Zeitpunkt auf die Dauer von fünf Jahren 

einzustellen. Diese Verpflichtung gilt für alle während dieses 

Zeitraumes über den Betrieb Verfügungsberechtigten. Während dieses 

Zeitraumes kann für diese Betriebe auch keine Befugnis gemäß 

§ 16 erworben werden. " 
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18.§ 75 Abs. 5 letzter Satz lautet: 

"Die Leistung weiterer Teilbeträge ist einzustellen, wenn ent­

gegen Abs. 3 fünfter und sechster Satz Milch und Erzeugnisse 

a.us Milch erzeugt oder abgegeben wurden.·' 
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19. § 75 Aha. 6 erster Satz lautet: 

"Der Fonds hat - unheschadet der Inanspruchnahme der Sezirks­

verwaltungsbehörde gemäß § 65 Aha. 2 - durch seine Kontroll­

organe die Einhaltung der sich aus Aba. 3 fünfter und sechster 

Satz ergebenden Verpflichtungen zu-überpr~fen." 
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.e ( 1) Der a.llc;effleine u.l:1d z~äi!%lie!1E AJ:::Jsat:%:förde-

rtu:u;:d:.I.i eTaq (81i!i traqssC:hu,ld) iifird aßt 1 S. AuqUi!1: eines 

jede!?, I!~ filr: d.~.s 

vor anqeq anqefHui 

fUliq" .. 

t~j 
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21.§ 80 Abs. 5 zweiter Satz lautet: 

"AuZ die Eeitragsschuld des Veranlagungszeitraumes sind die für 

diesen Zeitraum geleisteten Vorauszahlungen e§ 81 Abs. 1) anzu­

rechnen." 

'. 
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22.§ 81 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Au:f die Beitragsschuld hat der Beitragsschuldner für jeden. 

Kalendermonat des Wirtschafts jahres bis zum Ende des folgende!n 

Kalendermonates eine Vorauszahlung zu leisten." 
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23. § 81 Abs.2 lautet: 

oe (2) Cer allqemeine Al:Isa t%~örd.erunc;sJ:lei traq i.st von äen 

Mengen an Mileh und Er:euqniss@n aU3 Milch. ctie von den M~lcb­

er:euqern im Kalenäer,monat übernommen wurden, unter Verwenäunq 
des für den jeweiliqen Kalendermonat qeltenäea aeitraq.ssatzas 
zu . bemes.sen .... 
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'~yjer Bemessunq d.es zu..sä t%.lidlen A.bsat%föraerunq.s.bei traqe.s 

sind jene im Kalendermonat von den Milener:euqern ~ernQmmeaea 

Mengen an Mil~ und tr:euqni3sen au~ Mi.l~~ %uqrunäezulegen, die 

ein Zwölf tel der tin:elriehemengen oder 4ie ;emäß.ACs.S fU= 4en 

kalendermonat testgeset:ten Teile der !~%.lrichtmenc;en aer 
e1n%elnen Milcber:euqer ~.rst$iqen Qder.unt.rsehr~ie.n_~ 
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25. § 81 Abs. 7 entfällt. 
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-- ~--~--

26. S SJ Abs.l lautet: 

.• ( 1) Ver~üqunqe!1 und E;nt.sC:heidunqen aldt;rund dieses 

Abschnittes tri~ft der MilchwirtsC:haftsfand3 in erster 

und - =ie Ausnahme einer dem Mileher%euqer als Seitraqs­

schuldner ·vor:usc:hreibenden Abhofpausc:nale - auch in 
let:ter Instaa%.~ 
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27. § 85 lautet: 

11 85. Die Beiträge sind ausschließliche Bundesabgaben und 

für Absatz- und Verwertungsmaßnahmen im Bereich der Milchwirt­

schaft sowie für die Bedeckung der Lieferrücknahmeprämie und 

der Prämienvorauszahlungen zu verwenden. Die Abhofpauschale ist 

eine ausschließliche Bundesabgabe und für absatzförd~rnde Maß­

nahmen für Milch und Erzeugnisse aus Milch im Inland zu ver­

wenden." 
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28. S 9 1 Abs. 1 Z 1 1 a u 1: e t : 

"1 .. wer dem § 13 A.b:s.4 s6eh~t:f!r So1.1:%. dem § 16 ~s.1 t 

• .iner V'eu:pflidltunq qemäß d.en S§ 16 Abs e 8 letzter\ 

Satz, 13 Äb$.4 tUn~t.r Sat%~ Ab~~S % 2 1 ~r ~t% 
oäsr 1S AbSw6 %~Git~r Satz. d.m § 16 Ab~. 9 l~t:%t.r 

~at:~ dem S 19 ~~.i. 2 ~r3t~r ~i~ drittGr Satz 

edel!' :3. dem § 28 A,blS. 5 O'di'lr' dem § 31 " t p 2 odlliU~ 

• tuwidertuw.d.eü t t f<! 
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29. § 87 Abs. 1 Z 3 bis 5 lauten: 

"3. wer einer Verordnung oder einem Bescheid, äie au:f Grund äes 

§ 32, § 35 oder § 37 Abs. 3 erlassen worden sind, zuwider­

handelt, 

4. wer erstmalig einer Verordnung oder einem Eescheid, die auf 

Grund des --§ 42 oder § 43 er lassen worden. It 

oder 

5. wer der Meldeverpflichtung gemäß § 71 Ahs. 1 letzter tz 

nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt." 
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30. § 87 Abs. 2 Z 9 und 10 lauten: 

"9. wer im Wiederholungsfalle einer Verordnung oder einem Be­
scheid. die auf Grund des § 42 oder des § 43 erlassen 

worden sind, zuwiderhandelt oder 

10~ wer die Zuerkennung von Zuschüssen durch unrichtige 

Angaben oder sonst in mißbräuchlicher Weise beein­

flußt,,'f 
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31. § 87 Abs. 2 Z 11 entfällt. 
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32. § 87 Abs. 6 lautet: 

"(6) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG 1950) beträgt 

bei Verwaltungsübertretungen nach den Abs. 1 bis 3 sechs Monate.·8 
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33. § 88 Abs. 1 lautet: 

"(1) Einer Verwaltungsübertretung macht sich schuldig, wer 

1. unter Verletzung der Verpflichtung zur Offenlegung oder 

zur Anzeige nach den §§ 71 Abs. 7, 80 Abs. 4 oder 

81 Abs. 4 den Beitrag oder die Vorauszahlung an den 

Milchwirtschaftsfonds oder die Abhofpauschale ganz oder 

teilweise nicht entrichtet, 

2. vorsätzlich durch Handlungen oder unrichtige Angaben be­

wirkt, daß Absatzförderungsbeiträge oder die Abhofpau­

schale ganz oder teilweise nicht entrichtet werden, 

3. unter Verletzung der Verpflichtung zur Führung von Auf­

zeichnungen und Erß~ttung von Meldungen nach § 73 Abs. 10 

oder 11 die Lieferrücknahmeprämie oder eine Prämienvoraus­

zahlung zu Unrecht oder in zu hohem Ausmaß leistet und 

dem Milchwirtschaftsfonds verrechnet oder von diesem an­

fordert, oder 

4. vorsätzlich durch Handlungen oder unrichtige Angaben be­

wirkt, daß die Lieferrücknahmeprämie oder eine Prämien­

vorauszahlung zu Unrecht oder in zu hohem Ausmaß ge­

leistet wird und mit dem Milchwirtschaftsfonds verrechnet 

oder von diesem angefordert wird. 

Die Verwaltungsübertretung ist in den Fällen der Z 1 und 2 bei 

Vorsatz mit Geldstrafe bis zum Zweifachen, Fahrlässigkeit mit 

Geldstrafe bis zur Höhe des verkürzten Betrages und in den Fällen 

der Z 3 und 4 mit Geldstrafe bis zum Zweifachen, bei Fahrlässig­

keit mit Geldstrafe bis zur Höhe des zu Unrecht geleisteten Be­

trages zu bestrafen." 
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34. § 88 Abs. 2 Z 2 lautet: 

"2. die Aufzeichnungspflicht nach § 73 Abs. 10 oder 11 

oder nach § 82 verletzt." 
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35. § 88 Abs. 4 Z 1 und 2 lauten: 

"1. ohne dadurch den Tatbestand des Abs 1 zu erfüllen, die 

Meldepflicht nach § 73 Abs. 10 oder 11 oder die Offen­

legungs- und Anzeigepflicht nach den §§ 71 Abs.7; 

80 Abs. 4 oder 81 Abs. 4 verletzt; 

2. einer Verpflichtung nach § 73 Abs. 4 dritter Satz, Abs. 5 

Z 2 vö~letzter Satz oder § 75 Abs. 3 fünfter und sechster 

Satz zuwiderhandelt;" 
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36. § 88 Abs. 4 Z 4 lautet: 

"4. durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewirkt, 

daß eine Prämienvorauszahlung nach § 73 Abs. 10 oder 

eine Lieferrücknahmeprämie nach § 73 Abs. 11 zu Un­

recht oder in zu hohem Ausmaß geleistet wird oder eine 

Prämie nach § 75 Abs. 4 zuerkannt oder in zu hohem Aus­

maß zuerkannt wird: der Versuch ist strafbar;" 
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Artikel III 

(1)Für Mileh und Erzeugni3se aus Milch, die von M11cherzeuqern an 

andere a13 Sear~eitungs- und Verar~eitunqs~etriebe vor dem 
1 .... Juli 1981 abgegeben wurden, sind nicht geleistete Beiträge 
nicht zu entrichten. In diesen FiI~.B·sind auch keine Verwaltungs­
strafen zu verhängen. 
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• 

(2) Für Milch und Erzeugnisse aus Milch, die ab 1 .Jänner1986 bis 

30. Juni 1987 an andere als Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­

triebeabgegeben wurden, entrichtete Beträge und Abhofpauschale 

sind in Form von Gutschriften auf die während des Wirtschafts­

jah~es 1987/88 zu entrichtenden Absatzförderungsbeiträge sowie 

die Abhofpauschale anzurechnen. Milcherzeuge~ die auf Grund einer 

eingestellten oder zu geringen Milchlieferleistung voraussicht­

lich nicht den vollen Betrag der Gutschrift während dieses Zeit­

raumes ausnützen können, erhalten vom zuständigen Bearbeitungs­

und Verarbeitungsbetrieb auf Antrag den noch offenen Betrag der 

Gutschrift mit schuldbefreiender Wirkung erstattet. 

31/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 57 von 64

www.parlament.gv.at



(3) Die Bestimmungen des § 73 Abs.7 und 8 in der Fassung 

der Marktordnungsgesetz-Novelle 1986, BGBl.Nr.183, sind ab 

1.April 1987 nicht mehr anzuwenden. 

, 
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Art i k e 1 IV 

(1) Art 111 Abs. 5 dritter Satz der Marktordnungsgesetz-Novelle 

1985, BGBl.Nr. 291, in der Fassung des Art. VIII Abs. 2 der 

Marktordnungsgesetz-Novelle 1986, BGBl.Nr. 183, lautet: 

"Während des Milchlieferverzichtszeitraumes kann für diese Be­

triebe keine Befugnis gemäß § 16 in der Fassung der Marktordnungs­

gesetz-Novelle 1987 erworben werden." 
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~(a) ~ie ~~i~tunq 

und c.rGit~ q~l.i~t@te 
ache ven J vB üb..r I . 
~.r o.~ter~.ichi~ehGn 

Öbllrveai.:runq an 

Uftvel13tändiqe Anqab@fi 

kannt Qdlllr in zu ~ .\u~mJL'l ~tt~rk2Ann t 

VerfUqunqsberechtiqt. ~1 Z 4 

le 

samt Zin,sen in der 

aruru;en 

für 4en :urUckq_ferderten B~traq ~l~ Gd$~t~ehuldn.r@ Oie 

t.1~tunq w.iterer Teilb~träq~ i~t .in%u3t~11.nt w.r~ .nt-

;eqCln ACs.4 von ein.m t qebundenen 
setr1.~ Milch oder au~ 

~eqe.l:l.n ~fU% .. " 
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Art i k e 1 V 

Art. vr Abs.2 Z 2 der Marktordnun9~geset%-Novelle 1986, 

!~l. Nr. t _83 -' lautet: 

"2.. Oie !in:elric:.h tmeng_ aun 4. au:f d.i e Er la.s.sunq de.s 

Se.scheides folq~nden Menat~er3ten, in dem die Öber­

n.nme aU3q.s~roeh.n wird, .rli~eht; ql.~eh%.1t1q 
treten auc:h alle ~riq.fl im S 75 Abs. 3 in c!er E'U3unq 

4er Mau!'kt.Qrt1nunC;sqt!Si~J!~~N9!~1l. 1986, Seml e.Nr.. 183, 

qareqeltata RCeht.:s:folqen mit der Ma..Gqabe ein, daß auch 
die ~lIuqunq und VflftrwtJf1dUllq ven M.ilch für die Au:t­

zucht von Kälb~rn in di~s~m a.tr1eb :ulä.ss1q ist:-
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Art i k e 1 VI 

(1) Art.II Z 14 dieses Bundesgesetzes tritt mit 

1.Juli 1987 in Kraft. 

(2) Allgemein verbindliche Anordnungen auf Grund des 

Art.II Z 14 dieses Bundesgesetzes können schon vorher vom 

Milchwirtschaftsfonds erlassen werden, treten jedoch frühestens 

mit 1.Juli 1987 in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bund'esgesetzes sind 

1. hinsichtlich des Art.I die Bundesregierung, 

2. hinsichtlich der Art.II bis V· - soweit darin nichts 

anderes be.~ffimmt -is-t- - -der· Bundesminister für Land­

und Forstwirtschaft 

betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, di~sen Antrag unter Ver­

zicht auf die Erste Lesung dem ~usschuß fUr Land- und Forst­
wirtschaft zuzuweisen. 
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Beg r ü n dun g 

Schwerpunkte dieses Initiativantrages sind 

- eine praxisnahe Regelung des Ab-Hof-Verkaufes 

- die gesetzliche Absicherung einer freiwilligen Rücknahme 

der Milchanlieferung mit finanziellem Anreiz 

- die Absicherung bestehender Wahrungsmengen der Milch­

lieferanten auch bei Unterlieferung 

- die Vereinheitlichung beim Richtmengenrückkauf 

- praxisorientierte Vereinfachungen im Richtmengensystem 

und 

~ ,der Entfall der Zwangsrückgabe von Butter an die Milch­

lieferanten. 

Ziel der Neuregelung im Bereich des Ab-Hof-Verkaufes ist die 

Sanierung im bisherigen Umfang der Verkäufe mit besonderer Be­

rücksichtigung der Situation von Milcherzeugern ohne Richtmenge 

und Ab-Hof-Verkäufernkleineren Umfanges. Es soll ein~Tandfrei 

klargestellt werden, d~ß~ die Abgabe von Milch und Erzeugnissen 

aus Milch an Übergeber, nahe Verwandte in unentgeltlicher Form 

tind von Almen beitragsfrei ist. Die Abgabe von Milch und Er­

zeugnissen aus Milch im Rahmen der bäuerlichen Gästebeherbergung 

wird ermöglicht. Zur Verwaltungsvereinfachung wird für Milcher­

zeuger mit Richtmenge eine Jahres-Ab-Hof-Menge von 1 .800 kg 

(= SI/Tag) beitFagsfrei gestellt. Milcherzeuger ohne Richtmenge 

- meist in entlegenster~ Lage - erhalten eine beitragsfreie 

Jahresmenge von 5.400 kg, wobei Produkte im bisherigen Umfang 

auch verbracht werden können. Maßgeblich in jedem Fall ist un­

verändert die A~gabe an Letztverbraucher. Bisherige Verkäufe 

(vor dem 30.6.1987) gelten als saniert, ab 1.7.1987 besteht bei 

Überschreitender'Freigrenzen eine Beitragspflicht. Die vorge-

:sehene Abgabe (Ab-Hof-Pauschale) wird bei Milch von bisher S 3,-­

auf S 1,50 gesenkt. Die notwendigen Kontrollen werden durch die 

Bezirksverwaltungsbehörden in einem vorgegebenen Rahmen ohne 
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Schikanen erfolgen. Das Aufkommen an Abhofpauschale wird aus­

schließlich für absatzf~rdernde Maßnahmen im Inland verwendet. 

Nach der Meldefrist (30.6.1987) wird ein Ab-Hof-Verkauf nur 

zur ordnungsgemäßen Versorgung und von Almen genehmigt werden 

können. 

Die vorgesehene Aktion einer freiwilligen Lieferrücknahme soll 

zu einer Senkung der Milchanlieferung um 5 % führen und so 

eine befristete Teilstillegung von Einzelrichtmengen verhindern. 

Ausgehend vom individuellen Lieferverhalten in den beiden Wirt­

schaftsjahren 1984/85 und 1985/86 soll eine Lieferrücknahme von 

mindestens 5 % mit einer Prämie honori~rt werden, die das indi­

viduelle Ausmaß der Anlieferungsrücknahme je Prozentpunkt mit 

5 g, beginnend mit 25 g bei 5 % Lieferrücknahme1ausgleicht. 

Bei einer Anlieferungsrücknahme von mehr als 10 % ergibt sich 

im Wirtschaftsjahr 1987/88 eine v~llige Befreiung vom allge­

meinen Absatzf~rderungsbeitrag. Die Abwicklung soll in ein­

facher, für den Landwirt überschaubaren Form erfolgen. Die 

Teilnahme steht jedem Milchlieferanten auf Anmeldung bis 

15. Juli 1~87 offen. 

Der Initiativantrag sieht weiter vor, daß die Einzelrichtmenge 

auch bei starker Unterlieferung gewahrt bleibt. Die bestehende 

Pflichtrücknahme von Butter und anderen Erzeugnissen aus Milch 

soll mit Wirkung vom 1.4.1987 entfallen. Ebenfalls sind praxis­

orientierte Anpassungen bei den Bestimmungen über die Almmilch, 

bei Gesamtpacht eines Betriebes, bei den Detailregelungen des 

Richtmengenrückkaufes, der Jahresabrechnung mehrerer im gleichen 

Eigentum stehender Milcherzeugungsbetriebe und beim Richt­

mengenübergang anläßlich des Eigentumsüberganges von Futter­

flächen vorgesehen. 
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